\2\ Diesenhaus Ram

Anmeldung zur Gruppenreise nach Sizilien
Pfarrgemeinde Auferstehung Christi — Rhein-Selz vom 01.10. bis 09.10.2026

Preis pro Person im Doppelzimmer 2.385 €, Einzelzimmerzuschlag 420 €, Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Teilnehmer 1 — bitte Namen gem. Ausweisdokument eintragen
Vorname

Name

Geburtsdatum Staatsang.
StrafRe/H-Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Mobil E-Mail

Zimmer mit: Teilnehmer 2 (ankreuzen) oder Name:

|:| Einzelzimmer gewlinscht gegen Aufpreis gemal Ausschreibung/Angebot und Verfigbarkeit: 420 €

Teilnehmer 2 — bitte Namen gem. Ausweisdokument eintragen
Vorname

Name

Geburtsdatum Staatsang.
StraRe/H-Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Mobil E-Mail

|:|Einzelzimmer gewlinscht gegen Aufpreis gemal Ausschreibung/Angebot und Verfligbarkeit: 420 €

Es gilt die mir vorliegende Programmbeschreibung mit Leistungen, Stand 05.12.2025. Die Reisebedingungen von
Diesenhaus Ram und das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB habe ich
zur Kenntnis genommen und anerkenne sie ausdriicklich. Meine Personalangaben stimmen mit den Eintragungen im
Reisedokument Uiberein. Ich bin damit einverstanden, dass diese in die Teilnehmerliste Gbernommen sowie zur
Ubermittlung von Kundeninformationen gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, was ich jederzeit widerrufen
darf.

Die Begleitung der Reise durch Pfarrer Catta ist nicht Teil der Reiseleistungen von Diesenhaus Ram. Sollte Pfarrer Catta
verhindert sein, insbesondere aus gesundheitlichen Griinden, findet die Reise auch ohne ihn statt.

Nach Vertragsabschluss (Annahmeerklarung/Bestétigung durch Diesenhaus Ram) wird eine Anzahlung in H6he von
20% des Reisepreises fallig, der Restbetrag ist 31 Tage vor Reisebeginn fillig. Bitte leisten Sie alle Zahlungen erst nach
Erhalt der Bestatigung/Rechnung (inkl. Sicherungsschein) auf das dort genannte Konto.

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift Teilnehmer 1

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift Teilnehmer 2

Veranstalter: Diesenhaus Ram GmbH — GroRe Friedberger Str. 44-46 — 60313 Frankfurt/Main

Telefon: 069 — 95 90 95 0 — Fax: 069 — 95 90 95 62 — E-Mail: gerd.mueller@diesenhaus.de
Stand: 05.12.2025



Reisebedingungen der Diesenhaus Ram GmbH

Sehr geehrte Kunden und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden bzw. Reisenden (nachfolgend einheitlich ,Reisender*
abgekirzt) und der Diesenhaus Ram GmbH, nachfolgend ,,DR* abgekiirzt, zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vor-
schriften der §§ 651a - y BGB (Birgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfiihrungsgesetz zum BGB) und fiillen diese aus. Bitte lesen

Sie daher diese Reisebedingungen vor lhrer Buchung sorgféltig durch!

1.  Stellung von DR bei vermittelten Leistungen

1.1. Die Reiseleistungen von DR beinhalten in der Regel keine Flugbeférde-
rungsleistungen an den Veranstaltungsort. Soweit in der Reiseausschreibung
der Flug oder andere Einzelreiseleistungen nicht ausdriicklich als Bestandteil
der von DR angebotenen und durchgefiihrten Pauschalreise ausgewiesen ist,
bietet DR Flugleistungen oder getrennt vermittelte Reiseleistungen (z.B. ge-
fuhrte Touren anderer Leistungsanbieter) nicht als eigene Leistungen, sondern
als vermittelte Leistung neben der Pauschalreise an. Versicherungsleistungen
werden, soweit angeboten, ebenfalls ausschlieflich vermittelt, soweit nicht im
Einzelfall ausdricklich als Inklusivleistung angegeben.

1.2. Soweit DR eine Zusammenstellung aus Flugbeférderungsleistungen und
eigenen Nebenleistungen weiterer Leistungsanbieter (z.B. Flugbeférderungs-
leistung nebst Mietwagen) vermittelt und die eigenen Nebenleistungen des
weiteren Leistungsanbieters keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert dieser
Leistungszusammenstellung ausmachen und weder ein wesentliches Merkmal
dieser Leistungszusammenstellung des Leistungsanbieters oder von DR
selbst darstellen noch als solches beworben werden, hat DR lediglich die Stel-
lung eines Vermittlers von Flugbeférderungsleistungen.

1.3. DR hat als Vermittler die Stellung eines Anbieters verbundener Reiseleis-
tungen, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w BGB die Vo-
raussetzungen fir ein Angebot verbundener Reiseleistungen von DR vorlie-
gen.

1.4. Unbeschadet der Verpflichtungen von DR als Anbieter verbundener Rei-
seleistungen (insbesondere Ubergabe des gesetzlich vorgesehenen Form-
blatts und Durchfiihrung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassota-
tigkeit von DR) und der rechtlichen Folgen bei Nichterflllung dieser gesetzli-
chen Verpflichtungen ist DR im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen
nach 1.2 oder 1.3 weder Reiseveranstalter noch Vertragspartner des im Bu-
chungsfalle zu Stande kommenden Vertrags Uber die Luftbeférderung. DR haf-
tet demnach nicht fiir die Angaben des vermittelten Vertragspartners zu Prei-
sen und Leistungen, fir die Leistungserbringung selbst oder Schadensersatz
aus diesen vermittelten Leistungen. Eine etwaige Haftung von DR aus dem
Vermittlungsvertrag und aus gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach
zwingenden Vorschriften (iber Telemedien und den elektronischen Geschafts-
verkehr bleibt hiervon unberihrt.

1.5. Die Vermittlerstellung verpflichtet DR insbesondere:

a) Beim jeweiligen Angebot zur Vermittlung einer Leistung auf die Vermittler-
stellung von DR unter Angabe des Anbieters und Vertragspartners im Bu-
chungsfalle hinzuweisen

b) Den Preis der vermittelten Leistung gesondert zum Preis der Pauschalreise
auszuweisen

c) Dem Kunden eine den vorstehenden Angaben entsprechende Buchungsbe-
statigung zu erteilen, in welcher der Preis der vermittelten Leistung gesondert
ausgewiesen ist.

1.6. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt die Haftung von DR aus
dem Vermittlungsvertrag unberihrt.

2. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des Reisenden;
Hinweis zum Nichtbestehen von bestimmten Widerrufsrechten

2.1. Fir alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von DR und der Buchung des Reisenden sind
die Reiseausschreibung und die ergdnzenden Informationen von DR fiir die
jeweilige Reise, soweit diese dem Reisenden bei der Buchung vorliegen.

b) Reisevermittler und Buchungsstellen, sind von DR nicht bevollmach-
tigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskiinfte zu geben oder Zusicherungen zu
machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abandern,
Uber die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von DR zugesagten Leistun-
gen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen.

c) Angaben in Hotelfiihrern und ahnlichen Verzeichnissen, die nicht von
DR herausgegeben werden, sind fiir DR und die Leistungspflicht von DR nicht
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdriickliche Vereinbarung mit dem Rei-
senden zum Inhalt der Leistungspflicht von DR gemacht wurden.

d) Bei der Buchung von geschlossenen Gruppen durch einen Gruppenanmel-
der im Sinne der nachstehenden Ziffer 16.1. ist ausschlieRlich die anmeldende
Person bzw. die gebuchte Institution und nicht der einzelne Teilnehmer, Ver-
tragspartner und Zahlungspflichtiger gegeniiber DR. Soweit diese Bedingun-
gen nachstehend auf den Begriff ,Reisender” Bezug nehmen, umfasst dies die
anmeldende Person bzw. die gebuchte Institution und auch den Gruppenauf-
traggeber. Die Teilnehmer als mitgebuchte Gruppenmitglieder hingegen, ha-
ben lediglich die Stellung eines Beguinstigten nach den Grundséatzen eines Ver-
trages zu Gunsten Dritter, mit der MaRgabe, dass die Teilnehmer nicht berech-
tigt sind, die Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbesondere die Reise-
und Unterkunftsleistungen an sich selbst ohne Zustimmung bzw. Mitwirkung
des Gruppenauftraggebers zu fordern und/oder die vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Gruppenauftraggeber abzuandern.

e) Weicht der Inhalt der Reisebestatigung von DR vom Inhalt der Buchung ab,
so liegt ein neues Angebot von DR vor, an das DR fir die Dauer von 3 Werk-
tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen An-
gebots zustande, soweit DR beziiglich des neuen Angebots auf die Anderung

hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfillt hat und
der Kunde innerhalb der Bindungsfrist DR die Annahme durch ausdriickliche
Erklarung oder Anzahlung erklart.

f) Die von DR gegebenen vorvertraglichen Informationen (iber wesentliche Ei-
genschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusatzlichen Kos-
ten, die Zahlungsmodalitaten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopau-
schalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur
dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den
Parteien ausdriicklich vereinbart ist.

g) Der Kunde haftet fiir alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, fur
die er die Buchung vornimmt, wie flr seine eigenen, soweit er eine entspre-
chende Verpflichtung durch ausdriickliche und gesonderte Erklarung tber-
nommen hat.

2.2. Fur die Buchung, die mundlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail

oder erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Kunde DR den Abschluss des Pauschalreisever-
trages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 3 Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestatigung (Annahmeerkla-
rung) durch DR zustande. Bei oder unverziglich nach Vertragsschluss wird
DR dem Reisenden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebe-
statigung auf einem dauerhaften Datentrager (welcher es dem Reisenden er-
moglicht, die Erklarung unverandert so aufzubewahren oder zu speichern,
dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zuganglich ist, z.B. auf Papier
oder per Email), ibermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Rei-
sebestatigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil
der Vertragsschluss in gleichzeitiger kérperlicher Anwesenheit beider Parteien
oder aufRerhalb von Geschaftsraumen erfolgte.

2.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschéaftsverkehr (z.B. Internet, App,
Telemedien) gilt fir den Vertragsabschluss:

a) Dem Reisenden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entspre-
chenden Anwendung von DR erlautert.

b) Dem Reisenden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur L6schung oder
zum Zuriicksetzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende
Korrekturmoglichkeit zur Verfligung, deren Nutzung erlautert wird.

c) Die zur Durchfiihrung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen
sind angegeben. Rechtlich maRgeblich ist ausschlieBlich die deutsche
Sprache.

d) Soweit der Vertragstext von DR im Onlinebuchungssystem gespeichert
wird, wird der Kunde dariiber und iber die Mdglichkeit zum spateren Abruf des
Vertragstextes unterrichtet.

e) Mit Betatigung des Buttons (der Schaltflache) "zahlungspflichtig buchen“
bietet der Kunde DR den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich
an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde drei Werktage ab Absen-
dung der elektronischen Erklarung gebunden.

f) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung unverziglich auf elektro-
nischem Weg bestatigt.

g) Die Ubermittlung der Buchung durch Betétigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen" begriindet keinen Anspruch des Reisenden auf das Zu-
standekommen eines Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Bu-
chungsangaben. DR ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsange-
bot des Reisenden anzunehmen oder nicht.

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Annahmeerklarung von DR
beim Reisenden zu Stande.

i) Erfolgt die Reisebestatigung sofort nach Vornahme der Buchung des Rei-
senden durch Betdtigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen® durch ent-
sprechende unmittelbare Darstellung der Reisebestatigung am Bildschirm
(Buchung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und
Darstellung dieser Reisebestatigung beim Reisenden am Bildschirm zu
Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung tUber den Eingang seiner Bu-
chung nach f) bedarf. Soweit, soweit dem Reisenden die Méglichkeit zur Spei-
cherung auf einem dauerhaften Datentrager und zum Ausdruck der Reisebe-
statigung angeboten wird. Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist
jedoch nicht davon abhangig, dass der Reisende diese Méglichkeiten zur Spei-
cherung oder zum Ausdruck tatséchlich nutzt. DR wird dem Reisenden zuséatz-
lich eine Ausfertigung der Reisebestatigung in Textform Ubermitteln.

2.4. DR weist darauf hin, dass bei Pauschalreisevertragen nach § 651a und §
651c BGB nach den gesetzlichen Vorschriften des § 312 Abs. 7, BGB sowie
bei Einzelleistungen nach den gesetzlichen Vorschriften des § 312g Abs.2 Nr.
9, BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, Uber Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk,
Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Ruicktritts- und Kiindigungsrechte,
insbesondere das Rucktrittsrecht gemaR § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff.
6). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag Giber Reiseleistungen
nach § 651a BGB auRerhalb von Geschéftsraumen geschlossen worden ist,
es sei denn, die miindlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefiihrt worden;
im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.



3. Bezahlung

3.1. DR und Reisevermittler dirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendi-
gung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Ab-
sicherungsvertrag besteht und dem Reisenden der Sicherungsschein mit Na-
men und Kontaktdaten des Absicherers in klarer, verstandlicher und hervorge-
hobener Weise Ubergeben wurde.

3.2. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushandigung des Sicherungsschei-
nes in der Regel (vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 3.3) eine Anzahlung in
Héhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fallig.

3.3. Sofern die gebuchte Pauschale eine Beférderung per Linienflug umfasst,
wird nach Vertragsabschluss gegen Aushandigung des Sicherungsscheines
eine Anzahlung

a) in Hohe von 20 % des Betrags, der sich aus dem Reisepreis abzuglich des
in der Reisebestatigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils errechnet

b) sowie zzgl. in Hohe von 100% des in der Reisebestatigung ausgewiesenen
Linienflugpreisanteils zur Zahlung fallig, sofern im Einzelfall nicht eine niedri-
gere Anzahlung vereinbart wurde.

3.4. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fallig, sofern der Siche-
rungsschein Ubergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 9 ge-
nannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kirzer als 28 Tage vor
Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfallig.

3.5. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfélligkeiten, obwohl DR zur ordnungsgema-
Ren Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine
gesetzlichen Informationspflichten erfillt hat und kein gesetzliches oder ver-
tragliches Aufrechnungs- oder Zurlickbehaltungsrecht des Reisenden besteht,
und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist DR berechtigt,
nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pauschalreise-
vertrag zuriickzutreten und den Reisenden mit Rucktrittskosten geman Ziff. 6
zu belasten.

genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor
Reisebeginn gedndert haben und dies zu niedrigeren Kosten fur DR fiihrt. Hat
der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist
der Mehrbetrag von DR zu erstatten. DR darf jedoch von dem zu erstattenden
Mehrbetrag die DR tatsachlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen.
DR hat dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Hohe
Verwaltungsausgaben entstanden sind.

5.5. Preiserh6hungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn einge-
hend beim Reisenden zuldssig.

5.6. Bei Preiserh6hungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb
einer von DR gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhdhung gesetzten ange-
messenen Frist entweder die Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom
Pauschalreisevertrag zurlickzutreten. Erklart der Kunde nicht innerhalb der
von DR gesetzten Frist ausdriicklich gegenliber DR den Ricktritt vom Pau-
schalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.

6. Riicktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn; Stornokosten

4. Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den
Reisepreis betreffen

4.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem
vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und von DR nicht wider Treu und Glauben herbeigefiihrt
wurden, sind DR vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen uner-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeintrachtigen.

4.2. DR ist verpflichtet, den Reisenden Uber Leistungsanderungen unverzuig-
lich nach Kenntnis von dem Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentra-
ger (z.B. auch durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verstandlich und
in hervorgehobener Weise zu informieren.

4.3. Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Eigenschaft einer
Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Reisen-
den, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde be-
rechtigt, innerhalb einer von DR gleichzeitig mit Mitteilung der Anderung ge-
setzten angemessenen Frist entweder die Anderung anzunehmen oder unent-
geltlich vom Pauschalreisevertrag zurickzutreten. Erklart der Kunde nicht in-
nerhalb der von DR gesetzten Frist ausdricklich gegentiber DR den Riucktritt
vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.

4.4. Eventuelle Gewahrleistungsanspriiche bleiben unberihrt, soweit die ge-
anderten Leistungen mit Mangeln behaftet sind. Hatte DR fiir die Durchfiihrung
der geanderten Reise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis
geringere Kosten, ist dem Reisenden der Differenzbetrag entsprechend §
651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

5. Preiserhohung; Preissenkung

5.1. DR behélt sich nach MaRgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgen-

den Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu

erhdhen, soweit sich eine nach Vertragsschluss erfolgte

a) Erhéhung des Preises fiir die Beférderung von Personen aufgrund héherer

Kosten fur Treibstoff oder andere Energietrager,

b) Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben fur vereinbarte Reiseleistun-

gen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebuhren, oder

c) Anderung der fiir die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse

unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

5.2. Eine Erhdhung des Reisepreises ist nur zuldssig, sofern DR den Reisen-

den in Textform klar und verstandlich Gber die Preiserhéhung und deren

Griinde unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserh6hung mitteilt.

5.3. Die Preiserh6hung berechnet sich wie folgt:

a) Bei Erhohung des Preises firr die Beférderung von Personen nach Ziffer

5.1.a) kann DR den Reisepreis nach Maltgabe der nachfolgenden Berechnung

erhéhen:

» Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhéhung kann DR vom Reisenden
den Erhéhungsbetrag verlangen.

= Anderenfalls werden die vom Beférderungsunternehmen pro Beférderungs-
mittel von DR anteilig geforderten, erhéhten Kosten fiir Treibstoff oder an-
dere Energietrager durch die Zahl der beférderten Personen geteilt. Den
sich so fir jede beférderte Person ergebende Erhéhungsbetrag kann DR
vom Reisenden verlangen.

b) Bei Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. Ziffer 5.1.b) kann

der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt wer-

den.

c) Bei Erhéhung der Wechselkurse gem. Ziffer 5.1.c) kann der Reisepreis in

dem Umfang erhoht werden, in dem sich die Reise dadurch fir DR verteuert

hat.

5.4. DR ist verpflichtet, dem Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung

des Reisepreises einzurdumen, wenn und soweit sich die in Ziffer 5.1 a) -c)

6.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag
zurlcktreten. Der Rucktritt ist gegentber DR unter der nachfolgend angegebe-
nen Anschrift zu erkléren; falls die Reise liber einen Reisevermittler gebucht
wurde, kann der Rucktritt auch diesem gegeniber erklart werden. Dem Rei-
senden wird empfohlen, den Ruicktritt in Textform zu erklaren.

6.2. Tritt der Reisende vor Reisebeginn zuriick oder tritt der Reisende die
Reise nicht an, so verliert DR den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen
kann DR eine angemessene Entschadigung verlangen, soweit der Ricktritt
nicht von DR zu vertreten ist. DR kann keine Entschadigung verlangen, soweit
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nahe unvermeidbare, au-
Rergewdhnliche Umstande auftreten, die die Durchfiihrung der Pauschalreise
oder die Beférderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beein-
trachtigen; Umstande sind unvermeidbar und auRergewdhnlich, wenn sie nicht
der Kontrolle der Partei, die sich hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Fol-
gen auch dann nicht hatten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkeh-
rungen getroffen worden waren.

6.3. DR hat die nachfolgenden Entschadigungspauschalen unter Beriicksich-
tigung des Zeitraums zwischen der Ricktrittserklarung und dem Reisebeginn
sowie unter Bericksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen
und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleis-
tungen festgelegt. Die Entschadigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs
der Rucktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

a) Flugpauschalreisen mit eingeschlossenem Linienflug

Da der Ticketpreis fiir bereits ausgestellte Linienflugtickets nicht erstattungsfa-
hig ist, wird mit jeder kundenseitigen Stornierung, die nach Ausstellung der zur
Reisebuchung zugehdrigen Linienflugtickets erfolgt, jedenfalls 100% des in der
Reisebestatigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils (abzlglich zugehori-
ger Steuern und Gebdihren) in jeder der nachstehenden Stufen berechnet. Zu-
satzlich ist fur die Ubrigen Reiseleistungen Folgendes zu bezahlen:

= bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 25%
= ab dem 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 %
= ab dem 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40 %
= ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 60 %
= ab dem 6. bis 3. Tag vor Reiseantritt 75 %

ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nicht-
antritt der Reise 90 % des Betrags, der sich aus dem Reisepreis abzlglich des
in der Reisebestatigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils errechnet.

Vor Ausstellung der Linienflugtickets reduziert sich der Kostenanteil fir die
Stornierung des Linienflugtickets auf 70,- € je Reisenden auf den ausgewiese-
nen Linienfluganteil. Es wird darauf hingewiesen, dass Ausstellungstermin von
Airlines auch kurzfristig vorverlegt werden kénnen.

Ist der Linienflugpreis im Reisepreis enthalten und nicht gesondert ausgewie-
sen, gilt die vorstehende Stornostaffel fur den gesamten Reisepreis einschlie3-
lich Flugkostenanteil.

b) Rundreisen, Hotels, Mietwagen, Ausfliige, Transfers ohne Flug bzw.
mit Charterflug

m bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 25%
= ab dem 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 %
= ab dem 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40 %
= ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 60 %
= ab dem 6. bis 3. Tag vor Reiseantritt 75 %
m ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nicht-

antritt der Reise 90 % des Reisepreises.

c) Reisen, die weder unter die vorstehenden Ziffern 6.3.a) und 6.3.b) fallen

= bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
= ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 25 %
= ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 35%
= ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 50 %
= ab dem 8. Tag vor Reiseantritt 70 %
= ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nicht-

antritt der Reise 90 % des Reisepreises.
d) eine in der Reiseausschreibung oder mit dem konkreten Angebot mitgeteilte
individuelle Stornostaffel geht den hier mitgeteilten allgemeinen Stornostaffeln
in jedem Fall vor.
e) Von DR bereits getatigte und nachweislich nicht erstattbare Kosten (z.B. Ti-
ckets ohne Ruckerstattungsmdglichkeit, nicht erstattbare Anzahlungen fiir Ho-
tels, Eintrittsgelder, Kosten fir Visa oder Einreisegebihren etc.) sind im Falle
eines Stornos in jedem Fall zur Ganze vom Kunden zu begleichen; Ziffer 6.5
gilt entsprechend.



6.4. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, DR nachzuweisen,
dass DR uberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden
ist, als die von DR geforderte Entschadigungspauschale.

6.5. Eine Entschadigungspauschale gem. Ziffer 6.3. gilt als nicht festgelegt und
vereinbart, soweit DR nachweist, dass DR wesentlich hdhere Aufwendungen
entstanden sind als der kalkulierte Betrag der Pauschale gemaR Ziffer 6.3. In
diesem Fall ist DR verpflichtet, die geforderte Entschadigung unter Beriicksich-
tigung der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs einer etwaigen, ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu begriin-
den.

6.6. Ist DR infolge eines Rucktritts zur Rickerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet, bleibt § 651 h Abs. 5 BGB unberthrt.

6.7. Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemaR § 651 e BGB von DR durch
Mitteilung auf einem dauerhaften Datentrager zu verlangen, dass statt seiner
ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt,
bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberihrt. Eine solche Erklarung
ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie DR 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.
6.8. Der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie einer Versi-
cherung zur Deckung der Rickfiihrungskosten bei Unfall oder Krankheit wird
dringend empfohlen.

7. Umbuchungen

7.1. Ein Anspruch des Reisenden nach Vertragsabschluss auf Anderungen
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der
Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beférderungsart oder sonstiger Leistun-
gen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforder-
lich ist, weil DR keine, unzureichende oder falsche vorvertragliche Informatio-
nen gemaR Art. 250 § 3 EGBGB gegeniiber dem Reisenden gegeben hat; in
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos méglich. Wird in den Gbrigen Fallen
auf Wunsch des Reisenden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann
DR bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom
Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistung

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemaRer Er-
bringung DR bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Griinden, die
dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises, soweit solche Griinde ihn nicht nach den gesetzlichen
Bestimmungen zum kostenfreien Rucktritt oder zur Kiindigung des Reisever-
trages berechtigt hatten. DR wird sich um Erstattung der ersparten Aufwen-
dungen durch die Leistungstréager bemiihen. Diese Verpflichtung entfallt, wenn
es sich um véllig unerhebliche Leistungen handelt.

9. Riicktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

9.1. DR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach MalRgabe
folgender Regelungen zuriicktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der
Rucktrittserklarung von DR beim Reisenden muss in der jeweiligen vorvertrag-
lichen Unterrichtung angegeben sein

b) DR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spateste Ruicktrittsfrist in der Rei-
sebestatigung anzugeben

c) DR ist verpflichtet, dem Reisenden gegeniiber die Absage der Reise unver-
zuglich zu erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichens der
Mindestteilnehmerzahl nicht durchgefiihrt wird.

d) Ein Rucktritt von DR spater als 28 Tage vor Reisebeginn ist unzulassig.
9.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde auf
den Reisepreis geleistete Zahlungen unverziiglich zurick, Ziffer 6.6. gilt ent-
sprechend.

10. Kindigung aus verhaltensbedingten Griinden

10.1. DR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen,
wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von DR nachhaltig stort oder
wenn der Kunde sich in solchem Mal vertragswidrig verhalt, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertrags-
widrige Verhalten ursachlich auf einer Verletzung von Informationspflichten
von DR beruht.

10.2. Kiindigt DR, so behalt DR den Anspruch auf den Reisepreis; DR muss
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die DR aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschlieRlich der von den Leis-
tungstragern gutgebrachten Betrage.

11. Obliegenheiten des Reisenden

11.1. Reiseunterlagen

Der Reisende hat DR oder seinen Reisevermittler, Giber den der Reisende die
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn der Reisende die notwendi-
gen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von
DR mitgeteilten Frist erhalt.

11.2. Mangelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemangeln erbracht, so kann der Reisende
Abhilfe verlangen.

b) Soweit DR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mangelanzeige nicht
Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsanspriiche
nach § 651m BGB noch Schadensersatzanspriiche nach § 651n BGB geltend
machen

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Méngelanzeige unverzuglich dem Ver-
treter von DR vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von DR vor Ort

nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reiseméangel
an DR unter der mitgeteilten Kontaktstelle von DR zur Kenntnis zu bringen;
Uber die Erreichbarkeit des Vertreters von DR bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort
wird in der Reisebestétigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Man-
gelanzeige auch seinem Reisevermittler, Gber den er die Pauschalreise ge-
bucht hat, zur Kenntnis bringen.

d) Der Vertreter von DR ist beauftragt, fur Abhilfe zu sorgen, sofern dies még-
lich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

11.3. Fristsetzung vor Kiindigung

Will der Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in
§ 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 6511 BGB
kundigen, hat der Reisende DR zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleis-
tung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von DR verweigert
wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

11.4. Gepackbeschadigung und Gepackverspatung bei Flugreisen; besondere
Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen

a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepackverlust, -beschadigung
und -verspatung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrs-
rechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverziiglich vor Ort mittels Scha-
densanzeige (,P.l.R.") der zustadndigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind.
Fluggesellschaften und DR kdénnen die Erstattungen aufgrund internationaler
Ubereinkiinfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefiillt worden
ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepackbeschadigung binnen 7 Tagen, bei
Verspatung innerhalb 21 Tagen nach Aushandigung, zu erstatten.

b) Zusatzlich ist der Verlust, die Beschadigung oder die Fehlleitung von Reise-
gepack unverzuglich DR, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem
Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die
Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemaf Buchst. a) innerhalb der vor-
stehenden Fristen zu erstatten.

12. Beschrankung der Haftung

12.1. Die vertragliche Haftung von DR fir Schaden, die nicht aus der Verlet-
zung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit resultieren und nicht
schuldhaft herbeigefihrt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt.
Mdoglicherweise dariiberhinausgehende Anspriiche nach dem Montrealer
Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schrankung unberihrt.

12.2. DR haftet nicht fiir Leistungsstérungen, Personen- und Sachschaden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt
werden (z.B. vermittelte Ausflige, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der jeweiligen Leistungsausschrei-
bung und der Buchungsbestétigung ausdriicklich und unter Angabe der Iden-
titdt und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie fur den Reisenden erkennbar nicht
Bestandteil der Pauschalreise von DR sind und im Ubrigen die Vorgaben der
§§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB ordnungsgemal erfullt wurden.

12.3. DR haftet jedoch, wenn und soweit flr einen Schaden des Reisenden die
Verletzung von Hinweis-, Aufklarungs- oder Organisationspflichten von DR ur-
sachlich geworden ist.

13. Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

Anspriiche nach § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende ge-
genuber DR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch Uber den
Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise Uber diesen Reisevermittler
gebucht war. Die in § 651 i Abs. (3) BGB aufgefiihrten vertraglichen Anspriiche
verjahren in zwei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Tag, an dem die
Reise dem Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in Textform wird
empfohlen.

14. Informationspflichten iiber die Identitit des ausfiihrenden Luftfahrt-

unternehmens

14.1. DR informiert den Reisenden bei Buchung entsprechend der EU-Verord-
nung zur Unterrichtung von Fluggésten iiber die Identitit des ausfiihren-
den Luftfahrtunternehmens vor oder spatestens bei der Buchung lber die
Identitat der ausfuhrenden Fluggesellschaft(en) bezuglich samtlicher im Rah-
men der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeférderungsleistungen.

14.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausfuhrende Fluggesellschaft(en) noch
nicht fest, so ist DR verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft bzw. die
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfiihren wird
bzw. werden. Sobald DR weil, welche Fluggesellschaft den Flug durchfiihrt,
wird DR den Reisenden informieren.

14.3. Wechselt die dem Reisenden als ausfiihrende Fluggesellschaft genannte
Fluggesellschaft, wird DR den Reisenden unverziiglich und so rasch dies mit
angemessenen Mitteln mdglich ist, Uber den Wechsel informieren.

14.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black List* (Fluggesell-
schaften, denen die Nutzung des Luftraumes Uber den Mitgliedstaaten unter-
sagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von DR oder direkt Uber https://trans-
port.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list de abrufbar und in den
Geschéftsrdumen von DR einzusehen.

15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

15.1. DR wird den Reisenden Uber allgemeine Pass- und Visaerfordernisse
sowie gesundheitspolizeiliche Formalitdten des Bestimmungslandes ein-
schliellich der ungeféhren Fristen fur die Erlangung von gegebenenfalls not-
wendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie (iber deren evtl. Anderungen vor
Reiseantritt unterrichten.

15.2. Der Reisende ist verantwortlich fur das Beschaffen und Mitfiihren der



https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_de
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behdrdlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Ruiick-
trittskosten, gehen zu Lasten des Reisenden. Dies gilt nicht, wenn DR nicht,
unzureichend oder falsch informiert hat.

15.3. DR haftet nicht flr die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendi-
ger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende DR
mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass DR eigene Pflichten
schuldhaft verletzt hat.

© Urheberrechtlich geschiitzt: TourLaw - Noll | Hiitten | Dukic Rechtsan-
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16. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insb.
Coronavirus)

16.1. Die Parteien sind sich einig, dass DR die vereinbarten Reiseleistungen
in Zusammenarbeit mit den lokalen Leistungserbringern stets unter Einhaltung
und nach Maligabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behordlichen
Vorgaben und Auflagen erbringen wird.

16.2. Der Kunde/Reisende erklart sich einverstanden, angemessene Nut-
zungsregelungen oder -beschrankungen der Leistungserbringer bei der Inan-
spruchnahme von Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auftretenden
typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung und den Leistungstrager un-
verzlglich zu verstandigen.

17. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtsstandsverein-
barung

17.1. DR weist im Hinblick auf das Gesetz Uber Verbraucherstreitbeilegung da-
rauf hin, dass DR nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil-
nimmt. Sofern und soweit eine Verbraucherstreitbeilegung zukiinftig fir DR
verpflichtend wiirde, informiert DR die dementsprechend betroffenen Verbrau-
cher hierliber in geeigneter Form.

17.2. Fir Reisende, die nicht Angehérige eines Mitgliedstaats der Europai-
schen Union oder Schweizer Staatsbiirger sind, wird fir das gesamte Rechts-
und Vertragsverhaltnis zwischen dem Reisenden und DR die ausschlieRliche
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Reisende kénnen DR aus-
schlieBlich am Sitz von DR verklagen.

17.3. Fur Klagen von DR gegen Reisende, bzw. Vertragspartner des Pau-
schalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen oder
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewéhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz von DR vereinbart.

18. Besondere Bestimmungen fiir Reisen von geschlossenen Gruppen

18.1. Die nachfolgenden Bestimmungen dieser Ziffer 18. gelten ergédnzend zu
diesen Reisebedingungen fir Reisen geschlossener Gruppen. ,Reisen ge-
schlossener Gruppen“ im Sinne dieser Bedingungen sind:

a) Eine Personenmehrheit, bei der der Vertragsschluss Uber die Pauschalreise
mit einer Institution, einem Verein, einer Firma oder einem sonstigen rechtsfa-
higen Trager erfolgt. Dieser wird nachfolgend als Gruppenauftraggeber be-
zeichnet und ,GA" abgekurzt.

b) Jede Personenmehrheit, unabhangig von deren Personenzahl, Rechtsfa-
higkeit oder Status, fir deren Buchung die Anwendung dieser Zusatzbedin-
gungen ausdricklich vereinbart wurde. In diesem Fall ist Gruppenauftraggeber
(,GA") ebenfalls die fiir die Gruppe handelnde Person.

18.2. Gruppenverantwortliche(r) — nachfolgend ,GV* abgekdrzt - sind der oder
die vom Gruppenauftraggeber eingesetzte Person(en), welche im Auftrag des
GA die Vertragsverhandlungen und/oder die Buchungsabwicklung mit DR vor-
nehmen und/oder die Gruppe im Auftrag des GA als verantwortliche Leitungs-
person begleiten.

18.3. Die einzelnen Reiseteilnehmer haben bei geschlossenen Gruppen die
Stellung eines Beglinstigten nach den gesetzlichen Bestimmungen eines Ver-
trages zu Gunsten Dritter.

18.4. DR haftet nicht fir Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die
— mit oder ohne Kenntnis von DR — vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppen-
verantwortlichen zuséatzlich zu den Leistungen von DR angeboten, organisiert,
durchgefiihrt und/oder den Kunden zur Verfligung gestellt werden. Hierzu zéh-
len insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen
organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit DR vertraglich vereinbarten
Abreise- und Rickreiseort, nicht im Leistungsumfang von DR enthaltene Ver-
anstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausfliige, Be-
gegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwort-
lichen selbst eingesetzte und von DR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.
18.5. DR haftet nicht fir Malnahmen und Unterlassungen des Gruppenauf-
traggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftragge-
ber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, wéhrend
und nach der Reise, insbesondere nicht fiir Anderungen vertraglicher Leistun-
gen, welche nicht mit DR abgestimmt sind, Weisungen an értliche Fiihrer, Son-
derabsprachen mit den verschiedenen Leistungstragern, Auskiinften und Zu-
sicherungen gegeniiber den Kunden.

18.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Méangelanzeige beim Auftreten von
Leistungsstérungen nach MalRRgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer
11.2. lit. ¢) vorzunehmen.

18.7. Soweit nicht ausdriicklich vereinbart, sind GA bzw. Gruppenverantwortli-
che oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmach-
tigt, Mangelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie
sind auch nicht berechtigt vor, wahrend oder nach der Reise fir DR Beanstan-
dungen des Kunden oder Zahlungsanspriiche namens DR anzuerkennen.

Reiseveranstalter ist:
Diesenhaus Ram GmbH
Geschaftsfiihrer: Dov Sarid
GroRe Friedberger StralRe 44 — 46
60313 Frankfurt

Telefon 069 95 90 95 0
info@diesenhaus.de
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise

nach § 651a des Biirgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie
(EU) 2015/2302.

Daher kénnen Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die fur Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Diesenhaus Ram
GmbH tragt die volle Verantwortung fiir die ordnungsgeméfe Durchfiihrung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfligt das Unternehmen Diesenhaus Ram GmbH Uber die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung fiir die
Ruckzahlung lhrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer
Riickbeférderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

o Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen Uber die Pauschalreise vor Abschluss des
Pauschalreisevertrags.

. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer fir die ordnungsgemafie Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.

. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, Gber die sie sich mit dem
Reiseveranstalter oder dem Reisebdiro in Verbindung setzen kénnen.

. Die Reisenden kdnnen die Pauschalreise — innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umstanden unter
zusatzlichen Kosten — auf eine andere Person tibertragen.

. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhéht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich
erhéhen und wenn dies im Vertrag ausdrucklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spatestens 20 Tage vor Beginn
der Pauschalreise. Wenn die Preiserh6hung 8 % des Pauschalreisepreises Ubersteigt, kann der Reisende vom Vertrag
zurlcktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserh6hung vorbehalt, hat der Reisende das
Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

. Die Reisenden kdnnen ohne Zahlung einer Rucktrittsgebihr vom Vertrag zurucktreten und erhalten eine volle
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises
erheblich geéndert wird. Wenn der fiir die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der
Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umsténden auf eine
Entschadigung.

. Die Reisenden kdnnen bei Eintritt auBergewdhnlicher Umstande vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer
Rucktrittsgeblhr vom Vertrag zuruicktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeintrachtigen.

e  Zudem kénnen die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und
vertretbaren Ricktrittsgebiihr vom Vertrag zuriicktreten.

. Kénnen nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgeman
durchgefiihrt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der
Reisende kann ohne Zahlung einer Rucktrittsgebiihr vom Vertrag zuriicktreten (in der Bundesrepublik Deutschland
heillt dieses Recht ,Kiindigung®), wenn Leistungen nicht gemaR dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versaumt,
Abhilfe zu schaffen.

. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder
nicht ordnungsgemaf erbracht werden.

. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. Im Fall der
Insolvenz des Reiseveranstalters oder — in einigen Mitgliedstaaten — des Reisevermittlers werden Zahlungen
zuruckerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlagig, des Reisevermittlers nach Beginn
der Pauschalreise ein und ist die Beférderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Riickbeférderung der
Reisenden gewahrleistet. Diesenhaus Ram GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine
Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden kdnnen R+V Allgemeine Versicherung AG (Raiffeisenplatz 1, 65189
Wiesbaden, Telefon 0611-5335859) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Diesenhaus Ram
GmbH verweigert werden.

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Burgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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	1. Stellung von DR bei vermittelten Leistungen
	1.1. Die Reiseleistungen von DR beinhalten in der Regel keine Flugbeförderungsleistungen an den Veranstaltungsort. Soweit in der Reiseausschreibung der Flug oder andere Einzelreiseleistungen nicht ausdrücklich als Bestandteil der von DR angebotenen un...
	1.2. Soweit DR eine Zusammenstellung aus Flugbeförderungsleistungen und eigenen Nebenleistungen weiterer Leistungsanbieter (z.B. Flugbeförderungsleistung nebst Mietwagen) vermittelt und die eigenen Nebenleistungen des weiteren Leistungsanbieters keine...
	1.3. DR hat als Vermittler die Stellung eines Anbieters verbundener Reiseleistungen, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w BGB die Voraussetzungen für ein Angebot verbundener Reiseleistungen von DR vorliegen.
	1.4. Unbeschadet der Verpflichtungen von DR als Anbieter verbundener Reiseleistungen (insbesondere Übergabe des gesetzlich vorgesehenen Formblatts und Durchführung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotätigkeit von DR) und der rechtlichen F...
	1.5. Die Vermittlerstellung verpflichtet DR insbesondere:
	a) Beim jeweiligen Angebot zur Vermittlung einer Leistung auf die Vermittlerstellung von DR unter Angabe des Anbieters und Vertragspartners im Buchungsfalle hinzuweisen
	b) Den Preis der vermittelten Leistung gesondert zum Preis der Pauschalreise auszuweisen
	c) Dem Kunden eine den vorstehenden Angaben entsprechende Buchungsbestätigung zu erteilen, in welcher der Preis der vermittelten Leistung gesondert ausgewiesen ist.

	1.6. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt die Haftung von DR aus dem Vermittlungsvertrag unberührt.

	2. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des Reisenden; Hinweis zum Nichtbestehen von bestimmten Widerrufsrechten
	2.1. Für alle Buchungswege gilt:
	a) Grundlage des Angebots von DR und der Buchung des Reisenden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen von DR für die jeweilige Reise, soweit diese dem Reisenden bei der Buchung vorliegen.
	b) Reisevermittler und Buchungsstellen, sind von DR nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, über die Reiseausschreibung bzw. die...
	c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von DR herausgegeben werden, sind für DR und die Leistungspflicht von DR nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Reisenden zum Inhalt der Leistungs...
	d) Bei der Buchung von geschlossenen Gruppen durch einen Gruppenanmelder im Sinne der nachstehenden Ziffer 16.1. ist ausschließlich die anmeldende Person bzw. die gebuchte Institution und nicht der einzelne Teilnehmer, Vertragspartner und Zahlungspfli...
	e) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von DR vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von DR vor, an das DR für die Dauer von 3 Werktagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit DR bezü...
	f) Die von DR gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 N...
	g) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

	2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail
	oder erfolgt, gilt:
	a) Mit der Buchung bietet der Kunde DR den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 3 Werktage gebunden.
	b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch DR zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird DR dem Reisenden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datentr...

	2.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertragsabschluss:
	a) Dem Reisenden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden Anwendung von DR erläutert.
	b) Dem Reisenden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
	c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.
	d) Soweit der Vertragstext von DR im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
	e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde DR den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde drei Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung ge...
	f) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
	g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Reisenden auf das Zustandekommen eines Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. DR ist vielmehr frei in der Entsch...
	h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Annahmeerklärung von DR beim Reisenden zu Stande.
	i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Reisenden durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der ...

	2.4. DR weist darauf hin, dass bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB nach den gesetzlichen Vorschriften des § 312 Abs. 7, BGB sowie bei Einzelleistungen nach den gesetzlichen Vorschriften des §  312g Abs.2 Nr. 9, BGB, die im Fernabsatz...

	3. Bezahlung
	3.1. DR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Absicherungsvertrag besteht und dem Reisenden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Absicherer...
	3.2. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines in der Regel (vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 3.3) eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig.
	3.3. Sofern die gebuchte Pauschale eine Beförderung per Linienflug umfasst, wird nach Vertragsabschluss gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung
	a) in Höhe von 20 % des Betrags, der sich aus dem Reisepreis abzüglich des in der Reisebestätigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils errechnet
	b) sowie zzgl. in Höhe von 100% des in der Reisebestätigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils zur Zahlung fällig, sofern im Einzelfall nicht eine niedrigere Anzahlung vereinbart wurde.

	3.4. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 9 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 28 Tage vor Reisebeginn ist der gesamte Rei...
	3.5. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl DR zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspf...

	4. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
	4.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von DR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind DR vor Reisebeginn ...
	4.2. DR ist verpflichtet, den Reisenden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu i...
	4.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von DR ...
	4.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte DR für die Durchführung der geänderten Reise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem R...

	5. Preiserhöhung; Preissenkung
	5.1. DR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit sich eine nach Vertragsschluss erfolgte
	a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger,
	b) Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder
	c) Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse

	5.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern DR den Reisenden in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
	5.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
	a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach Ziffer 5.1.a) kann DR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
	 Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann DR vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen.
	 Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel von DR anteilig geforderten, erhöhten Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger durch die Zahl der beförderten Personen geteilt. Den sich so für jede beförderte Person ...

	b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. Ziffer 5.1.b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
	c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. Ziffer 5.1.c) kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für DR verteuert hat.

	5.4. DR ist verpflichtet, dem Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in Ziffer 5.1 a) -c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben...
	5.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Reisenden zulässig.
	5.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von DR gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzu...

	6. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn; Stornokosten
	6.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber DR unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären; falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktrit...
	6.2. Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt der Reisende die Reise nicht an, so verliert DR den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann DR eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von DR zu vertreten ist...
	6.3. DR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an...
	Da der Ticketpreis für bereits ausgestellte Linienflugtickets nicht erstattungsfähig ist, wird mit jeder kundenseitigen Stornierung, die nach Ausstellung der zur Reisebuchung zugehörigen Linienflugtickets erfolgt, jedenfalls 100% des in der Reisebestä...
	 bis zum 30. Tag vor Reiseantritt   25 %
	 ab dem 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   30 %
	 ab dem 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   40 %
	 ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   60 %
	 ab dem 6. bis 3. Tag vor Reiseantritt   75 %
	ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Betrags, der sich aus dem Reisepreis abzüglich des in der Reisebestätigung ausgewiesenen Linienflugpreisanteils errechnet.
	Vor Ausstellung der Linienflugtickets reduziert sich der Kostenanteil für die Stornierung des Linienflugtickets auf 70,- € je Reisenden auf den ausgewiesenen Linienfluganteil. Es wird darauf hingewiesen, dass Ausstellungstermin von Airlines auch kurzf...
	Ist der Linienflugpreis im Reisepreis enthalten und nicht gesondert ausgewiesen, gilt die vorstehende Stornostaffel für den gesamten Reisepreis einschließlich Flugkostenanteil.
	 bis zum 30. Tag vor Reiseantritt   25 %
	 ab dem 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   30 %
	 ab dem 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   40 %
	 ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   60 %
	 ab dem 6. bis 3. Tag vor Reiseantritt   75 %
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises.
	 bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
	 ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 25 %
	 ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 35 %
	 ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 50 %
	 ab dem 8. Tag vor Reiseantritt 70 %
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises.

	6.4. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, DR nachzuweisen, dass DR überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von DR geforderte Entschädigungspauschale.
	6.5. Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 6.3. gilt als nicht festgelegt und vereinbart, soweit DR nachweist, dass DR wesentlich höhere Aufwendungen entstanden sind als der kalkulierte Betrag der Pauschale gemäß Ziffer 6.3. In diesem Fall ist DR v...
	6.6. Ist DR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, bleibt § 651 h Abs. 5 BGB unberührt.
	6.7. Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemäß § 651 e BGB von DR durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorst...
	6.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

	7. Umbuchungen
	7.1. Ein Anspruch des Reisenden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht ni...

	8. Nicht in Anspruch genommene Leistung
	9. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
	9.1. DR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von DR beim Reisenden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
	b) DR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben
	c) DR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
	d) Ein Rücktritt von DR später als 28 Tage vor Reisebeginn ist unzulässig.

	9.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 6.6. gilt entsprechend.

	10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
	10.1. DR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von DR nachhaltig stört oder wenn der Kunde sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrage...
	10.2. Kündigt DR, so behält DR den Anspruch auf den Reisepreis; DR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die DR aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erl...

	11. Obliegenheiten des Reisenden
	11.1. Reiseunterlagen
	Der Reisende hat DR oder seinen Reisevermittler, über den der Reisende die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn der Reisende die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von DR mitgeteilten Frist erh...

	11.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
	a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
	b) Soweit DR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen
	c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von DR vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von DR vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an DR unter der mitgetei...
	d) Der Vertreter von DR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

	11.3. Fristsetzung vor Kündigung
	Will der Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat der Reisende DR zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gi...
	11.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
	a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständig...
	b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich DR, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die F...


	12. Beschränkung der Haftung
	12.1. Die vertragliche Haftung von DR für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüberhina...
	12.2. DR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Le...
	12.3. DR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von DR ursächlich geworden ist.

	13. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
	Ansprüche nach § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber DR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 651 i Abs. (3...

	14. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
	14.1. DR informiert den Reisenden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesells...
	14.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist DR verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald...
	14.3. Wechselt die dem Reisenden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird DR den Reisenden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
	14.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von DR oder direkt über https://transport.ec.europa.eu/transpor...

	15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
	15.1. DR wird den Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss ...
	15.2. Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vor...
	15.3. DR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende DR mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass DR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

	16. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insb. Coronavirus)
	16.1. Die Parteien sind sich einig, dass DR die vereinbarten Reiseleistungen in Zusammenarbeit mit den lokalen Leistungserbringern stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen e...
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